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Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRG) 

vom 31. August 2006 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden,  

gestützt auf Art. 31 der Kantonsverfassung,  
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 30. Mai 2006,  

beschliesst: 

I. Geltungsbereich 

Art. 1 
1 Dieses Gesetz gilt für das Verfahren in Verwaltungs- und Verfassungs-
sachen vor kantonalen Verwaltungs- und Gerichtsbehörden.  
2 Sonderbestimmungen in anderen Erlassen bleiben vorbehalten. 
3 Private werden einer Verwaltungsbehörde gleichgestellt, soweit sie in 
Erfüllung der ihnen vom Kanton übertragenen öffentlichen Aufgaben 
entscheiden. 

Art. 2 
Auf das Verwaltungsverfahren vor Kreis- und Gemeindebehörden finden 
die allgemeinen Verfahrensgrundsätze sowie die Bestimmungen über die 
Erläuterung, die Berichtigung, die Revision und die Vollstreckung 
Anwendung. 

II. Allgemeine Grundsätze des Verfahrens 

1. VERFAHRENSLEITUNG UND FRISTEN 

A. Verfahrensleitung 

Art. 3 
Die Behörden behandeln die bei ihnen eingeleiteten Verfahren beförder-
lich und sorgen ohne Verzug für deren Erledigung. 

Art. 4 
1 Das Gesetz bestimmt die Zuständigkeit der Behörden. Abweichende 
Abmachungen der Parteien sind nichtig.  
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2 Die Behörden prüfen ihre Zuständigkeit von Amtes wegen. 
3 Verneint eine Behörde ihre Zuständigkeit, überweist sie die Sache unter 
Benachrichtigung der Parteien an die für zuständig erachtete Behörde.  
4 Können sich mehrere Behörden über ihre Zuständigkeit nicht einigen, 
entscheidet die gemeinsame vorgesetzte Behörde. Fehlt eine solche, ent-
scheidet die Konfliktbehörde. 

Art. 5 
1 Die Behörde trifft für die Dauer des Verfahrens von Amtes wegen oder 
auf Antrag die erforderlichen verfahrensleitenden Anordnungen und vor-
sorglichen Massnahmen zum Schutz der im Streit liegenden Rechte und 
Interessen der Beteiligten. 
2 Bei einer Kollegialbehörde ist die oder der Vorsitzende oder ein von ihr 
oder ihm bezeichnetes Mitglied dafür zuständig. 

Art. 6 
Im Interesse einer zweckmässigen Erledigung kann die Behörde durch 
verfahrensleitende Verfügung: 
a) die Verfahren bei getrennt eingereichten Eingaben zum gleichen 

Gegenstand vereinigen; 
b) das Verfahren bei von verschiedenen Parteien gemeinsam eingereich-

ten Eingaben oder bei Eingaben zu verschiedenen Gegenständen 
trennen. 

B. Fristen 

Art. 7 
1 Fristen, die durch eine Mitteilung, eine amtliche Publikation oder den Eintritt 
eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. 
2 Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein staatlich 
anerkannter Feiertag, endet sie am nächstfolgenden Werktag. 
3 Falsche Fristangaben in einem Entscheid dürfen für die betroffene Partei 
keine Nachteile zur Folge haben. 

Art. 8 
1 Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist einer schweizeri-
schen Poststelle, einer schweizerischen diplomatischen oder konsulari-
schen Vertretung oder innerhalb der Bürozeit der zuständigen Behörde 
übergeben werden.  
2 Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei einer 
unzuständigen Behörde eingereicht worden ist.  
3 Eine Zahlung an die Behörde ist rechtzeitig erfolgt, wenn innert der 
Frist: 
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a) der Betrag einer schweizerischen Poststelle übergeben worden ist 
oder  

b) der Zahlungsauftrag zur sofortigen Belastung eines Kontos in der 
Schweiz der Bank oder einer schweizerischen Poststelle übergeben 
und der Betrag innert banküblicher Frist der Behörde gutgeschrieben 
worden ist. 

Art. 9 
1 Fristen für Rechtsmittel sowie solche, die im Gesetz oder bei der 
Ansetzung ausdrücklich als peremptorisch bezeichnet werden, können 
nicht erstreckt werden. 
2 Andere Fristen können aus zureichenden Gründen in der Regel einmal 
erstreckt werden. Das Gesuch muss vor Ablauf der Frist gestellt werden. 

Art. 10 
1 Versäumte Fristen können nur wiederhergestellt werden, wenn die Partei 
beweisen kann, dass ihr oder ihrer Vertreterin oder ihrem Vertreter die 
Einhaltung der Frist infolge eines unverschuldeten Hindernisses nicht 
möglich war.  
2 Das Gesuch um Wiederherstellung ist innert zehn Tagen seit Wegfall des 
Hindernisses einzureichen.  

2. ERMITTLUNG DES SACHVERHALTS 

Art. 11 
1 Der Sachverhalt ist von Amtes wegen zu ermitteln. 
2 Die am Verfahren Beteiligten sind verpflichtet, an der Feststellung des 
Sachverhalts mitzuwirken. 
3 Die Behörde erhebt die notwendigen Beweise, wobei sie an Begehren 
zur Ermittlung des Sachverhalts nicht gebunden ist. 

Art. 12 
1 Als Beweismittel dienen der Behörde neben dem Wissen ihrer Mitglieder 
insbesondere: 
a) amtliche Akten; 
b) Urkunden; 
c) Amtsberichte; 
d) Befragung und Mitteilungen von Beteiligten und Auskunftspersonen; 
e) Augenscheine; 
f) Sachverständigengutachten. 
2 Reichen diese Beweismittel zur Abklärung des Sachverhalts nicht aus, 
können Behörden von Amtes wegen oder auf Antrag hin Zeugen einver-
nehmen. Diese Vorschrift gilt nicht für Gemeindebehörden. 
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3 Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über den Zeugenbeweis und 
das Verweigerungsrecht finden sinngemäss Anwendung. 

Art. 13 
1 Behörden und Private sind zur Herausgabe von Urkunden und Akten 
sowie zur Auskunftserteilung verpflichtet. 
2 Für Behörden besteht eine Ausnahme von der Editions- und Auskunfts-
pflicht, wenn dadurch wichtige öffentliche oder schutzwürdige private 
Interessen gefährdet würden. 
3 Für Private besteht eine Ausnahme von der Editions- und Auskunfts-
pflicht, wenn ihnen nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung ein 
Zeugnisverweigerungsrecht zusteht. 
4 Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über den Urkundenbeweis und 
das Verweigerungsrecht finden sinngemäss Anwendung. 

Art. 14 
Wenn bei der Erhebung von Beweismitteln wichtige öffentliche oder 
schutzwürdige private Interessen gefährdet werden, ordnet die Behörde 
die notwendigen Schutzmassnahmen an. 

3. RECHTE UND PFLICHTEN DER BETEILIGTEN 

Art. 15 
1 Im Verfahren vor Verwaltungsbehörden können sich die Beteiligten 
durch eine handlungsfähige Person vertreten lassen. 
2 Die Vertreterin oder der Vertreter hat sich auf Verlangen der Behörde 
durch schriftliche Vollmacht über ihre Vertretungsbefugnis auszuweisen. 
3 Im Verfahren vor richterlichen Behörden richtet sich die Vertretung nach 
den Bestimmungen des kantonalen Anwaltsgesetzes. 

Art. 16 
1 Die Behörde hat den von einem Entscheid Betroffenen Gelegenheit zur 
schriftlichen oder mündlichen Stellungnahme zu geben. 
2 Sie kann insbesondere darauf verzichten, wenn sofortiges Handeln not-
wendig ist. 

Art. 17 
1 Die am Verfahren Beteiligten haben das Recht, in die Akten Einsicht zu 
nehmen. 
2 Die Einsichtnahme kann zur Wahrung wichtiger öffentlicher oder schutz-
würdiger privater Interessen verweigert werden. Eine solche Verweige-
rung ist zu begründen. 
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3 Wird zum Nachteil einer Partei auf Akten abgestellt, in die sie keine 
Einsicht nehmen kann, ist ihr der belastende Inhalt mitzuteilen und 
Gelegenheit zur Stellungnahme und zu Beweisanträgen zu geben. 

Art. 18 
1 Die am Verfahren Beteiligten und ihre Vertreterinnen und Vertreter haben 
sich gegenüber den Behörden und unter sich anständig zu verhalten und 
jede mutwillige Streitsucht und Trölerei zu vermeiden. 
2 Mutwillige Einleitung oder Führung eines Verfahrens sowie grobe Ver-
letzung des Anstandes gegenüber Behörden und Mitbeteiligten ahndet die 
in der Sache selbst entscheidende Behörde mit Verweis oder Ordnungs-
busse bis 1000 Franken. 

4. ERLEDIGUNG 

Art. 19 
Um das Verfahren vollständig oder zum Teil zu erledigen, können die Par-
teien einen Vergleich abschliessen, soweit ihnen die Verfügung über den 
Streitgegenstand oder ein Ermessenspielraum zusteht. 

Art. 20 
1 Fällt im Laufe des Verfahrens das rechtserhebliche Interesse am Erlass 
eines Entscheids in der Sache weg, insbesondere aufgrund des Rückzugs 
der Begehren, der Rücknahme des angefochtenen Entscheids oder eines 
Vergleichs, schreibt die Behörde das Verfahren als erledigt ab. 
2 Die Behörde entscheidet in der Abschreibungsverfügung über die Zutei-
lung der amtlichen und ausseramtlichen Kosten, wenn sich die Parteien 
darüber nicht einigen.  
3 Rückzug, Anerkennung und Vergleich werden in die Abschreibungs-
verfügung aufgenommen und erlangen damit die Wirkung eines rechts-
kräftigen Entscheids. 

Art. 21 
Die Behörde ist in der Beweiswürdigung frei. 

Art. 22 
1 Entscheide sind zu begründen und müssen ein Dispositiv mit 
Rechtspruch und Kostenregelung sowie mit der Belehrung über die 
Möglichkeit und die Frist des ordentlichen Weiterzugs enthalten. 
2 Ist die Rechtsmittelbelehrung unterblieben, ist der Weiterzug innert zwei 
Monaten seit der Mitteilung des Entscheids zulässig.  
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Art. 23 
1 Entscheide sind den Parteien und, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben 
ist, Dritten schriftlich mitzuteilen. 
2 Die Behörde kann gemeinsam auftretende Parteien verpflichten, eine 
gemeinsame Zustelladresse zu bezeichnen. 
3 Ist eine Partei nicht in der Schweiz wohnhaft, kann die Behörde sie 
verpflichten, eine zustellungsbevollmächtigte Person im Inland zu 
bezeichnen. 
4 Ein Entscheid kann durch amtliche Publikation eröffnet werden, wenn: 
a) er nicht zugestellt werden kann; 
b) er sich an einen unbestimmten Personenkreis richtet; 
c) eine Partei der Aufforderung gemäss Absatz 2 oder 3 nicht 

nachkommt; 
d) dies gesetzlich vorgesehen ist. 

Art. 24 
1 Eine Partei kann die Verwaltungsbehörde um Wiedererwägung einer 
Verfügung ersuchen. 
2 Die Verwaltungsbehörde ist zur Wiedererwägung ihres Entscheids nur 
verpflichtet, wenn Gründe für einen Widerruf glaubhaft gemacht werden. 
3 Wiedererwägungsgesuche hemmen den Fristenlauf nicht. 

Art. 25 
1 Die Verwaltungsbehörde kann einen rechtskräftigen Entscheid von 
Amtes wegen oder auf Gesuch hin ändern oder aufheben, wenn: 
a) sich die Sach- oder Rechtslage gegenüber der ursprünglichen Ent-

scheidungsgrundlage geändert hat und 
b) nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen dem Widerruf 

entgegenstehen. 
2 Erleidet jemand, der im Vertrauen auf einen Entscheid gutgläubig Vor-
kehren getroffen hat, durch den Widerruf unverschuldet einen Schaden, 
hat er Anspruch auf Entschädigung. 
3 Spezialgesetzliche Widerrufsregelungen und die Revision bleiben vorbe-
halten. 

III. Verfahren vor kantonalen Verwaltungsbehörden 

1. ERSTINSTANZLICHES VERFAHREN 

Art. 26 
1 Die zuständige Verwaltungsbehörde erlässt einen Entscheid: 
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a) von Amtes wegen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben oder zur 
Regelung eines Rechtsverhältnisses angebracht ist; 

b) auf Antrag einer Partei, wenn diese ein schutzwürdiges Interesse an 
einem Entscheid hat. 

2 Wird ein Entscheid beantragt und erachtet die Behörde die Voraussetzun-
gen dafür als nicht gegeben, erlässt sie einen Nichteintretensentscheid. 
Dieser ist gleich wie eine Verfügung anfechtbar. 

Art. 27 
1 Die Einsprache verpflichtet die Verwaltungsbehörde, ihren angefochte-
nen Entscheid umfassend zu überprüfen und über die Sache nochmals zu 
entscheiden. 
2 Die Einsprache ist dort zulässig, wo sie durch Bundes- oder kantonales 
Recht vorgesehen ist. 

2. VERWALTUNGSBESCHWERDE 

A. Voraussetzungen 

Art. 28 
1 Entscheide einer Dienststelle oder von unselbstständigen Anstalten des 
kantonalen öffentlichen Rechts können mit Verwaltungsbeschwerde an 
das vorgesetzte Departement weitergezogen werden. 
2 Die Verwaltungsbeschwerde ist ausgeschlossen, wenn gemäss Gesetz die 
Einsprache oder direkt die Beschwerde an das Verwaltungsgericht offen 
steht. 
3 Entscheide der Departemente und der Standeskanzlei können mit Ver-
waltungsbeschwerde an die Regierung weitergezogen werden, wenn das 
Gesetz dies ausdrücklich vorsieht. 
4 Als Entscheide gelten auch Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung 
sowie Realakte, die in Rechte und Pflichten von Personen eingreifen. 

Art. 29 
1 Verfahrensleitende Anordnungen und vorsorgliche Massnahmen sowie 
andere Zwischenentscheide sind nur anfechtbar, wenn sie: 
a) für die betroffene Partei einen Nachteil zur Folge haben, der sich 

später voraussichtlich nicht mehr beheben lässt, oder 
b) ausdrücklich als selbstständig anfechtbar erlassen werden, wenn sich 

das Verfahren dadurch möglicherweise vereinfachen lässt. 
2 Im Verfahren vor Kollegialbehörden können verfahrensleitende Anord-
nungen und vorsorgliche Massnahmen unter Vorbehalt von Absatz 1 an 
diese weitergezogen werden. 
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Art. 30 
Zur Beschwerde ist legitimiert, wer durch den angefochtenen Entscheid 
berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an seiner Aufhebung oder 
Änderung hat oder wer durch besondere Vorschrift dazu ermächtigt ist. 

Art. 31 
1 Mit der Beschwerde können geltend gemacht werden: 
a) Mängel des Verfahrens; 
b) Mängel des angefochtenen Entscheids, insbesondere unrichtige 

Rechtsanwendung und Tatsachenfeststellung sowie unzulässiger 
Gebrauch des Ermessens. 

2 Neue Tatsachenbehauptungen und Beweisanträge sind zulässig. 

Art. 32 
1 Die Beschwerde ist schriftlich innert 30 Tagen seit der Mitteilung des 
angefochtenen Entscheids bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. 
2 Die Frist zur Anfechtung von verfahrensleitenden Anordnungen und vor-
sorglichen Massnahmen beträgt zehn Tage. 

B. Verfahren 

Art. 33 
1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben einen 
Antrag und eine Begründung zu enthalten. 
2 Sie sind zu unterzeichnen und im Doppel unter Beilage der verfügbaren 
Beweismittel und des angefochtenen Entscheids einzureichen.  
3 Genügt eine Eingabe den gesetzlichen Erfordernissen nicht oder ist sie in 
unziemlicher Form abgefasst, unleserlich oder unnötig umfangreich, wird 
eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der 
Androhung, dass auf die Eingabe sonst nicht eingetreten werde. 

Art. 34 
1 Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 
2 Die Behörde kann der Beschwerde im Einzelfall von Amtes wegen oder 
auf Antrag aufschiebende Wirkung erteilen. 
3 Bei einer Kollegialbehörde ist die oder der Vorsitzende oder ein von ihr 
oder ihm bezeichnetes Mitglied dafür zuständig. 

Art. 35 
1 Bei der Instruktion der Beschwerde dürfen Behörden und Angestellte, 
die am Zustandekommen des angefochtenen Entscheids beteiligt waren, 
nicht mitwirken. 
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2 Beschwerden an die Regierung werden von einem Departement 
instruiert. Dieses trifft von Amtes wegen oder auf Antrag die notwendigen 
vorsorglichen und verfahrensleitenden Entscheide. 

Art. 36 
1 Die Beschwerde wird der Vorinstanz und allfälligen weiteren Betroffe-
nen unter Ansetzung einer angemessenen Frist zur schriftlichen Beantwor-
tung zugestellt. 
2 Auf einen Schriftenwechsel kann verzichtet werden, wenn die Beschwer-
de offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist. 
3 Bei Bedarf kann ein weiterer Schriftenwechsel angeordnet werden. 

Art. 37 
1 Tritt die Beschwerdeinstanz auf die Sache ein, entscheidet sie in der 
Sache selbst oder weist diese mit verbindlichen Anordnungen zur Neu-
entscheidung an die Vorinstanz zurück. 
2 Die Beschwerdeinstanz kann den angefochtenen Entscheid zu Gunsten 
oder zu Ungunsten der beschwerdeführenden Partei ändern. Beabsichtigt 
sie Letzteres, hat sie den Parteien vorgängig Gelegenheit zur Stellung-
nahme sowie zum Rückzug der Beschwerde zu geben. 

IV. Verfahren vor Verwaltungsgericht 

1. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

A. Formvorschriften und Verfahrensleitung 

Art. 38 
1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben das 
Rechtsbegehren, den Sachverhalt und eine Begründung zu enthalten. 
2 Sie sind zu unterzeichnen und im Doppel unter Beilage der verfügbaren 
Beweismittel und des angefochtenen Entscheids einzureichen. Weitere 
Beweismittel sind genau zu bezeichnen. 
3 Genügt eine Eingabe den gesetzlichen Erfordernissen nicht oder ist sie in 
unziemlicher Form abgefasst, unleserlich oder unnötig umfangreich, wird 
eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der 
Androhung, dass auf die Eingabe sonst nicht eingetreten werde. 

Art. 39 
1 Gesetzliche und gerichtlich bestimmte Fristen stehen still: 
a) vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern; 
b) vom 15. Juli bis und mit dem 15. August; 
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c) vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar. 
2 Davon ausgenommen sind Verfahren: 
a) die durch besondere Verfügung der Instruktionsrichterin oder des In-

struktionsrichters für dringlich erklärt werden; 
b) für die eine abweichende gesetzliche Regelung besteht. 

Art. 40 
1 Die Instruktionsrichterin oder der Instruktionsrichter lädt Dritte, die 
durch den Entscheid in ihren schutzwürdigen Interessen berührt werden, 
von Amtes wegen oder auf Antrag zur Teilnahme am Verfahren ein. 
2 Nimmt die beigeladene Person am Verfahren teil, stehen ihr die gleichen 
Rechte zu wie den Hauptparteien. Es können ihr auch Kosten auferlegt 
werden.  
3 Durch die Beiladung wird der Entscheid auch für die Beigeladenen 
verbindlich. 

Art. 41 
Die Instruktionsrichterin oder der Instruktionsrichter kann in jedem 
Stadium des Verfahrens eine Referentenaudienz durchführen, an der eine 
gänzliche oder teilweise Einigung der Parteien über die Streitsache oder 
über das weitere Verfahren angestrebt wird. 

Art. 42 
Vorsorgliche und prozessleitende Verfügungen können innert zehn Tagen 
beim Verwaltungsgericht angefochten werden. 

B. Gerichtsverhandlung und Urteilsfindung 

Art. 43 
1 Die Grösse des Spruchkörpers bestimmt sich nach dem Gerichtsorgani-
sationsgesetz. 
2 Das Verwaltungsgericht entscheidet in Fünferbesetzung über: 
a) Beschwerden gegen Entscheide der Regierung oder des Grossen 

Rats; 
b) Beschwerden gegen rechtsetzende Erlasse. 
3 Es entscheidet in einzelrichterlicher Kompetenz, wenn der Streitwert 
5000 Franken nicht überschreitet und keine Rechtsfragen von grundsätz-
licher Bedeutung zu entscheiden sind. Absatz 2 bleibt vorbehalten. 

Art. 44 
Das Verwaltungsgericht fällt sein Urteil in der Regel ohne Gerichts-
verhandlung aufgrund der Akten. 
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Art. 45 
1 Die oder der Vorsitzende kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine 
Gerichtsverhandlung anordnen, an welcher die Parteien und Vorgeladenen 
teilnehmen. 
2 Die Vorladung zur Gerichtsverhandlung ist mit dem Hinweis zu ver-
binden, dass bei Nichterscheinen Verzicht auf die mündliche Darlegung 
des eigenen Standpunktes angenommen werde. 
3 Die oder der Vorsitzende kann die Parteien, Zeugen oder Sachverstän-
digen zum persönlichen Erscheinen verpflichten. 

Art. 46 
1 Die oder der Vorsitzende leitet die Gerichtsverhandlung. 
2 An der Gerichtsverhandlung wird die Streitsache in rechtlicher und 
tatsächlicher Hinsicht mit den Beteiligten erörtert. Jedes Mitglied des 
Spruchkörpers kann den Beteiligten Fragen stellen. 

Art. 47 
1 Das Verwaltungsgericht ist auch zu der für die Beurteilung der Haupt-
sache unerlässlichen Beantwortung von Vorfragen zuständig. 
2 Es kann das Verfahren aussetzen, bis die Vorfrage durch die ordentlicher-
weise zuständige Instanz entschieden ist. 
3 Ist ein Teil des Streitgegenstandes zur Entscheidung reif, kann das 
Gericht ein Teilurteil erlassen.  

Art. 48 
1 Das Verwaltungsgericht kann ein Urteil im Dispositiv ohne Begründung 
oder mit einer Kurzbegründung mitteilen. Jede Partei kann innert 30 
Tagen seit der Mitteilung schriftlich ein vollständig begründetes Urteil 
verlangen. Verlangt keine Partei innert Frist eine Begründung, erwächst 
das Urteil in Rechtskraft. 
2 Die Parteien sind auf die Möglichkeit der Urteilsbegründung und die 
Rechtsfolgen aufmerksam zu machen. 
3 Verlangt eine Partei eine Begründung, wird der Entscheid schriftlich 
begründet und den Parteien in vollständiger Ausfertigung mitgeteilt. Die 
Rechtsmittelfristen beginnen mit dieser Zustellung zu laufen. 

2. VERWALTUNGSGERICHTLICHE BESCHWERDE 

A. Voraussetzungen 

Art. 49 
1 Das Verwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen: 
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a) Entscheide von Gemeinden, von anderen Körperschaften und von 
selbstständigen Anstalten des kantonalen Rechts, soweit diese nicht 
bei einer anderen Instanz angefochten werden können oder nach 
kantonalem oder eidgenössischem Recht endgültig sind; 

b) Entscheide von Dienststellen der kantonalen Verwaltung und von un-
selbstständigen Anstalten des kantonalen Rechts, soweit das kanto-
nale Recht den direkten Weiterzug vorsieht; 

c) Entscheide der kantonalen Departemente, soweit diese nicht nach 
kantonalem oder eidgenössischem Recht endgültig sind oder bei einer 
anderen Instanz angefochten werden können; 

d) Entscheide der Regierung über öffentlichrechtliche Streitigkeiten, 
soweit diese nicht nach kantonalem oder eidgenössischem Recht 
endgültig sind; 

e) Entscheide, die von der Regierung entgegen den allgemeinen Zustän-
digkeitsvorschriften wegen Befangenheit oder aus anderen Gründen 
nicht überprüft werden können; 

f) Entscheide anerkannter Landeskirchen und ihrer Kirchgemeinden, 
soweit eine Verletzung des vom Staat erlassenen Rechts geltend 
gemacht wird, sowie verwaltungsrechtliche Streitigkeiten, die dem 
Verwaltungsgericht von den Landeskirchen zur Beurteilung zugewie-
sen worden sind; 

g) Entscheide anderer Behörden, soweit dies gesetzlich vorgesehen ist. 
2 Es beurteilt als kantonales Versicherungsgericht Beschwerden gegen: 
a) Einspracheentscheide und Verfügungen in Sozialversicherungs-

sachen, die gemäss Bundesrecht der Beschwerde unterliegen;  
b) Einspracheentscheide und Verfügungen im Bereich Krankenversiche-

rung und Prämienverbilligung, die gemäss kantonalem Recht der 
Beschwerde unterliegen; 

c) Einspracheentscheide, Verfügungen und Entscheide im Bereich der 
Familienzulagen, die gemäss kantonalem Recht der Beschwerde 
unterliegen. 

3 Als Entscheide gelten auch Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung 
sowie Realakte, die in Rechte und Pflichten von Personen eingreifen. 
4 Verfahrensleitende Anordnungen und vorsorgliche Massnahmen sowie 
andere Zwischenentscheide sind nur anfechtbar, wenn sie: 
a) für die betroffene Partei einen Nachteil zur Folge haben, der sich 

später voraussichtlich nicht mehr beheben lässt, oder 
b) ausdrücklich als selbstständig anfechtbar erlassen werden, wenn sich 

das Verfahren dadurch möglicherweise vereinfachen lässt. 

Art. 50 
Zur Beschwerde ist legitimiert, wer durch den angefochtenen Entscheid 
berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an seiner Aufhebung oder 
Änderung hat oder wer durch besondere Vorschrift dazu ermächtigt ist. 

Legitimation 
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Art. 51 
1 Mit der Beschwerde können geltend gemacht werden: 
a) Rechtsverletzungen einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch 

des Ermessens; 
b) unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen 

Sachverhalts. 
2 Die Parteien können Rechtsbegehren, die sie im vorinstanzlichen Verfah-
ren gestellt haben, nicht ausdehnen. 
3 Neue Tatsachenbehauptungen und Beweisanträge sind zulässig. 

Art. 52 
1 Die Beschwerde ist schriftlich innert 30 Tagen seit Mitteilung des ange-
fochtenen Entscheids beim Verwaltungsgericht einzureichen. 
2 Die Frist zur Anfechtung von verfahrensleitenden Anordnungen und vor-
sorglichen Massnahmen beträgt zehn Tage. 
3 Für stimmberechtigte Mitglieder einer Körperschaft gilt bei Versamm-
lungsbeschlüssen der Tag der Beschlussfassung als Tag der Kenntnis-
nahme. 

B. Verfahren 

Art. 53 
1 Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 
2 Die Instruktionsrichterin oder der Instruktionsrichter kann der Beschwer-
de im Einzelfall von Amtes wegen oder auf Antrag aufschiebende 
Wirkung erteilen. 

Art. 54 
1 Die Beschwerde wird der Gegenpartei und allfälligen weiteren Betroffe-
nen unter Ansetzung einer angemessenen Frist zur schriftlichen Beantwor-
tung zugestellt. 
2 Auf einen Schriftenwechsel kann verzichtet werden, wenn die Beschwer-
de offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist. 
3 Bei Bedarf kann ein weiterer Schriftenwechsel angeordnet werden. 

Art. 55 
1 Die Vorinstanz kann den angefochtenen Entscheid bis zur Urteilsfindung 
im Sinn der Anträge der beschwerdeführenden Partei abändern. 
2 Der abgeänderte Entscheid ist dem Verwaltungsgericht mitzuteilen. 
3 Das Verwaltungsgericht hat die Beschwerde nur noch insoweit zu 
behandeln, als sie durch den abgeänderten Entscheid nicht gegenstandslos 
geworden ist. 
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Art. 56 
1 Das Verwaltungsgericht ist unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher 
Bestimmungen an die Anträge der Parteien gebunden. 
2 Ist das Verwaltungsgericht nicht an die Anträge der Parteien gebunden, 
kann es einen Entscheid zu Ungunsten der beschwerdeführenden Partei 
ändern oder dieser mehr zusprechen, als sie verlangt hat. In diesem Fall ist 
den Parteien vorher Gelegenheit zur Stellungnahme sowie zum Rückzug 
der Beschwerde zu geben. 
3 Hebt das Verwaltungsgericht den angefochtenen Entscheid auf, entschei-
det es selbst oder weist die Sache zum neuen Entscheid zurück.  

3. VERFASSUNGSBESCHWERDE 

Art. 57 
1 Das Verwaltungsgericht beurteilt als Verfassungsgericht Beschwerden 
gegen: 
a) rechtsetzende Erlasse; 
b) Eingriffe in das Stimmrecht sowie Wahlen und Abstimmungen; 
c) endgültige Entscheide von Gemeinden, von anderen Körperschaften 

und von selbstständigen Anstalten des kantonalen Rechts sowie des 
Grossen Rats, der Regierung und der kantonalen Departemente in 
öffentlichrechtlichen Streitigkeiten. 

2 Unterliegt ein rechtsetzender Erlass der Genehmigung durch die Regie-
rung oder ein Departement, ist die Verfassungsbeschwerde gegen den 
Erlass erst nach Mitteilung des Genehmigungsbeschlusses zulässig. 
3 Die Verfassungsbeschwerde ist ausgeschlossen, soweit ein anderes 
kantonales Rechtsmittel gegeben ist. 

Art. 58 
1 Zu Beschwerden gegen rechtsetzende Erlasse ist legitimiert, wer durch 
die Anwendung der angefochtenen Vorschrift in absehbarer Zeit in seinen 
schutzwürdigen Interessen berührt werden könnte. 
2 Zu Beschwerden gegen Eingriffe in das Stimmrecht sowie Wahlen und 
Abstimmungen ist legitimiert, wer im betreffenden Wahl- oder Abstim-
mungskreis stimmberechtigt ist. 
3 Zu Beschwerden wegen Verletzung ihrer Autonomie ist nur die jeweilige 
Körperschaft legitimiert. 
4 Im Übrigen ist zur Beschwerde legitimiert, wer durch den angefochtenen 
Erlass oder Entscheid berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an 
seiner Aufhebung oder Änderung hat. 

Art. 59 
Mit der Beschwerde können geltend gemacht werden: 
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a) Verletzungen von verfassungsmässigen und politischen Rechten 
sowie des Grundsatzes des Vorrangs von übergeordnetem Recht; 

b) Verletzungen der Autonomie der Gemeinden, der Kreise und anderer 
öffentlichrechtlicher Körperschaften sowie der Landeskirchen. 

Art. 60 
1 Die Beschwerde ist schriftlich innert 30 Tagen seit Mitteilung des 
angefochtenen Entscheids oder seit der amtlichen Veröffentlichung beim 
Verwaltungsgericht einzureichen. 
2 Bei Beschwerden gegen Eingriffe in das Stimmrecht sowie Wahlen und 
Abstimmungen beträgt die Frist zehn Tage seit der: 
a) Mitteilung des Beschwerdeentscheids oder 
b) Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch nach der amt-

lichen Bekanntgabe des Ergebnisses einer Wahl oder Abstimmung. 
3 Für stimmberechtigte Mitglieder einer Körperschaft gilt bei Versamm-
lungsbeschlüssen der Tag der Beschlussfassung als Tag der Kenntnisnah-
me. Erfolgt eine amtliche Veröffentlichung, ist diese für den Fristbeginn 
massgebend. 

Art. 61 
1 Das Verwaltungsgericht hebt den angefochtenen Erlass oder Entscheid 
auf, soweit er verfassungs- oder gesetzwidrig ist.  
2 Es ordnet gleichzeitig die angemessene Veröffentlichung dieses Ent-
scheids an. 
3 Soweit die Verfassungsverletzung nicht anders behoben werden kann, 
erlässt das Verwaltungsgericht die erforderlichen Anordnungen. 

Art. 62 
Soweit dieser Abschnitt keine Vorschriften enthält, sind die Bestimmun-
gen über das Beschwerdeverfahren vor Verwaltungsgericht anwendbar. 

4. VERWALTUNGSGERICHTLICHE KLAGE 

Art. 63 
1 Das Verwaltungsgericht beurteilt im Klageverfahren: 
a) staats- und verwaltungsrechtliche Streitigkeiten zwischen öffentlich-

rechtlichen Körperschaften und Anstalten, die einander gleichgeord-
net sind; 

b) Streitigkeiten aus öffentlichrechtlichen Verträgen; 
c) Entschädigungsansprüche aus rechtmässigen Handlungen öffentlich-

rechtlicher Körperschaften und Anstalten, soweit dafür eine Rechts-
grundlage besteht und keine andere Behörde bestimmt ist; 

d) vermögensrechtliche Ansprüche aus öffentlichem Dienstverhältnis, 
soweit keine andere Behörde bestimmt ist; 
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e) staats- und verwaltungsrechtliche Streitigkeiten, die dem Verwal-
tungsgericht gemäss besonderer Vorschrift zur Beurteilung zugewie-
sen sind; 

f) Streitigkeiten, an denen die anerkannten Landeskirchen oder ihre 
Kirchgemeinden beteiligt sind, soweit sie von den Landeskirchen 
dem Verwaltungsgericht zugewiesen sind oder vom Staat erlassenes 
Recht angerufen wird. 

2 Es beurteilt als Versicherungsgericht im Klageverfahren: 
a) Streitigkeiten im Sinn von Artikel 73 des Bundesgesetzes über die 

berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG); 
b) Streitigkeiten im Sinn von Artikel 47 des Versicherungsaufsichts-

gesetzes (VAG). 

Art. 64 
Die Klage wird durch Einreichung beim Verwaltungsgericht rechtshängig. 

Art. 65 
1 Soweit dieser Abschnitt keine Vorschriften enthält, sind die Bestimmun-
gen über das Beschwerdeverfahren vor Verwaltungsgericht anwendbar. 
2 Kann diesem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, finden die für 
das Zivilverfahren geltenden Bestimmungen sinngemäss Anwendung. 

V. Ausserordentliche Rechtsmittel und Rechtsbehelfe 

1. ERLÄUTERUNG, BERICHTIGUNG UND REVISION 

Art. 66 
1 Enthält ein Entscheid Unklarheiten oder Widersprüche im Dispositiv 
oder im Verhältnis entscheidender Erwägungen zum Dispositiv, können 
die Parteien eine Erläuterung verlangen. 
2 Enthält ein Entscheid Redaktions- oder Rechnungsfehler, die sich im 
Dispositiv auswirken, können die Parteien deren Berichtigung verlangen. 
Die Behörde kann solche Fehler von Amtes wegen berichtigen. 
3 Über Erläuterungs- und Berichtigungsbegehren entscheidet die Behörde 
aufgrund eines einfachen Schriftenwechsels. 

Art. 67 
1 Die Behörde, die zuletzt entschieden hat, revidiert rechtskräftige Ent-
scheide von Amtes wegen oder auf Antrag, wenn: 
a) die Partei nachträglich erhebliche Tatsachen oder Beweismittel ent-

deckt, deren rechtzeitige Beibringung ihr nicht möglich war; 
b) durch ein Verbrechen oder Vergehen auf den Entscheid eingewirkt 

worden war; 
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c) eine von der Behörde beurteilte zivil- oder strafrechtliche Vorfrage 
vom zuständigen Zivil- oder Strafgericht anders entschieden worden 
ist; 

d) die Behörde aktenkundige erhebliche Tatsachen aus Versehen nicht 
gewürdigt hat; 

e) einzelne Punkte des Rechtsbegehrens unbeurteilt geblieben sind. 
2 Ein Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Kenntnis des Revisions-
grundes bei der letzten Instanz einzureichen. Diese kann dem Gesuch 
aufschiebende Wirkung zuerkennen. 
3 Nach Ablauf von zehn Jahren seit der Mitteilung des Entscheids ist ein 
Revisionsbegehren nur noch gestützt auf Absatz 1 Litera b zulässig.  

2. AUFSICHTSBESCHWERDE 

Art. 68 
1 Gegenstand der Aufsichtsbeschwerde können Handlungen oder Unterlas-
sungen von Verwaltungsbehörden sowie Körperschaften und Anstalten des 
kantonalen öffentlichen Rechts bilden, die der Aufsicht durch die Regie-
rung unterliegen. 
2 Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn die behauptete Rechtsverletzung 
nicht durch Rechtsmittel oder Klage beim Verwaltungsgericht oder bei der 
Regierung gerügt werden kann. 

Art. 69 
Ein besonderes Interesse ist für die Erhebung der Beschwerde nicht 
erforderlich. 

Art. 70 
Die Beschwerde ist an keine Frist gebunden. 

Art. 71 
1 Die Aufsichtsbehörde spricht sich in ihrem Entscheid dazu aus, ob und 
inwieweit aufsichtsrechtliche Massnahmen angeordnet werden. 
2 Der Entscheid der Aufsichtsbehörde ist endgültig. 

VI. Kosten und Parteientschädigung 

1. KOSTEN 

Art. 72 
1 Den Parteien können für Verfahren, die sie verlangt oder veranlasst 
haben, die Kosten auferlegt werden, soweit das Verfahren nicht aufgrund 
besonderer Vorschriften kostenlos ist. 
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2 Haben mehrere Beteiligte ein Verfahren gemeinsam verlangt oder 
veranlasst, haften sie für die Kosten solidarisch, soweit die Behörde nichts 
anderes entscheidet.  
3 Die Kostenregelung wird von der in der Hauptsache zuständigen 
Behörde getroffen.  

Art. 73 
1 Im Rechtsmittel- und im Klageverfahren hat in der Regel die unter-
liegende Partei die Kosten zu tragen. 
2 Mehrere Parteien tragen ihre Kosten zu gleichen Teilen, soweit die 
Behörde nichts anderes entscheidet. 
3 Die Rechtsmittelbehörde kann bei Aufhebung eines Entscheids über die 
Zuteilung der Kosten des Verfahrens vor der Vorinstanz entscheiden. 

Art. 74 
1 Die Behörde kann von der gesuchstellenden, der beschwerdeführenden 
oder der klagenden Partei einen Kostenvorschuss verlangen.  
2 Für die Leistung des Kostenvorschusses ist der Partei eine angemessene 
Frist zu setzen. 
3 Leistet die Partei den Kostenvorschuss trotz Androhung der Säumnis-
folgen nicht fristgemäss, ist auf ihr Begehren nicht einzutreten.  

Art. 75 
1 Die Verfahrenskosten bestehen aus:  
a) der Staatsgebühr, welche für die Beanspruchung der Behörde erhoben 

wird; 
b) den Gebühren für Ausfertigungen und Mitteilungen des Entscheids; 
c) den Barauslagen. 
2 Die Staatsgebühr beträgt höchstens 20'000 Franken. Sie richtet sich nach 
dem Umfang und der Schwierigkeit der Sache sowie nach dem Interesse 
und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kostenpflichtigen. In 
Verfahren vor Verwaltungsgericht, die einen besonders grossen Aufwand 
verursachen, erhöht sich der Gebührenrahmen auf 100'000 Franken. Bei 
Verzicht auf ein vollständig begründetes Urteil wird die Staatsgebühr 
angemessen reduziert. 
3 Für Verfahren vor kantonalen Verwaltungsbehörden regelt die Regierung 
die Gebührenansätze für die Staatsgebühr, die Höhe der Gebühren für 
Ausfertigungen und Mitteilungen sowie den Ersatz der Barauslagen durch 
Verordnung.  
4 Für Verfahren vor Verwaltungsgericht regelt das Verwaltungsgericht die 
Höhe der Gebühren für Ausfertigungen und Mitteilungen sowie den Ersatz 
der Barauslagen durch Verordnung. 
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Art. 76 
1 Die Behörde kann durch verfahrensleitende Verfügung oder mit dem 
Entscheid in der Hauptsache einer Partei, die nicht über die erforderlichen 
Mittel verfügt, auf Antrag die unentgeltliche Prozessführung bewilligen, 
sofern ihr Rechtsstreit nicht offensichtlich mutwillig oder von vornherein 
aussichtslos ist. 
2 Die Bewilligung befreit von allen behördlichen Kosten und Gebühren. 
Die Bestimmungen über die Erstattung bleiben vorbehalten. 
3 Wo es die Verhältnisse rechtfertigen, bestellt die Behörde auf ihre Kosten 
eine Anwältin oder einen Anwalt. Die Entschädigung beträgt 75 Prozent 
des vom Bündnerischen Anwaltsverband empfohlenen Honoraransatzes.  
4 Entfallen die Voraussetzungen im Laufe des Verfahrens, kann die 
Behörde die Bewilligung entziehen. 

Art. 77 
1 Prozessiert eine Partei unentgeltlich, hat sie das Erlassene und die Kos-
ten der Rechtsvertretung zu erstatten, wenn sich ihre Einkommens- oder 
Vermögensverhältnisse gebessert haben und sie hierzu in der Lage ist.  
2 Über die Verpflichtung zur Rückerstattung entscheidet das von der 
Regierung bezeichnete Amt.  

2. PARTEIENTSCHÄDIGUNG 

Art. 78 
1 Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden 
Partei alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu 
ersetzen. 
2 Bund, Kanton und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen 
Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine 
Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen 
Wirkungskreis obsiegen. 

VII. Vollstreckung 

Art. 79 
1 Entscheide sind vollstreckbar, sobald kein ordentliches Rechtsmittel 
mehr zulässig ist oder wenn dem Rechtsmittel keine aufschiebende Wir-
kung zukommt.  
2 Wie ein rechtskräftiger Entscheid vollstreckbar sind: 
a) vor einer Behörde abgeschlossene oder von ihr genehmigte Verglei-

che; 
b) Abschreibungsentscheide; 
c) vorsorgliche und verfahrensleitende Verfügungen. 

Unentgeltliche 
Rechtspflege 

Erstattung 
erlassener Kosten 

Anspruch und 
Belastung 

Vollstreckbarkeit 



 121

Art. 80 
1 Die Verwaltungsbehörden vollstrecken ihre Entscheide selbst. Sie kön-
nen die Vollstreckung einer ihnen unterstellten Behörde übertragen. 
2 Der Vollzug eines Beschwerdeentscheids obliegt derjenigen Behörde, 
die erstinstanzlich befunden hat. Kommt diese ihrer Verpflichtung nicht 
oder nicht richtig nach, kann die Hilfe der Rechtsmittelinstanz in 
Anspruch genommen werden.  
3 Die Vollstreckung der vom Verwaltungsgericht verfügten oder angeord-
neten Massnahmen obliegt dem für die Justiz zuständigen Departement. 
4 Abweichende Vorschriften anderer Erlasse bleiben vorbehalten. 

Art. 81 
1 Entscheide werden vollstreckt durch: 
a) Schuldbetreibung nach dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und 

Konkurs, wenn sie auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung lauten; 
b) Ersatzvornahme auf Kosten der Verpflichteten, wobei die Kosten 

durch besonderen Entscheid festzusetzen sind; 
c) unmittelbaren Zwang gegen die verpflichtete Person oder an ihren 

Sachen. 
2 Die Strafverfolgung einer verpflichteten Person bleibt vorbehalten, 
soweit sie im Gesetz vorgesehen ist oder von der Behörde gemäss Artikel 
292 des schweizerischen Strafgesetzbuches angedroht worden ist. 
3 Bevor die Behörde die Ersatzvornahme oder unmittelbaren Zwang an-
ordnet, ist der verpflichteten Person eine angemessene Frist zur Erfüllung 
anzusetzen unter ausdrücklichem Hinweis auf die Folgen im Falle der 
Verweigerung. Auf diese Fristansetzung darf nur verzichtet werden, wenn 
Gefahr im Verzug ist. 
4 Die Behörde darf sich keines schärferen Zwangsmittels bedienen, als es 
die Verhältnisse erfordern.  

VIII. Schlussbestimmungen 

Art. 82 
1 Mit dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes werden folgende Erlasse aufge-
hoben: 
a) Gesetz über die Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton Graubünden 

vom 9. April 1967; 
b) Gesetz über das Verfahren in Verwaltungs- und Verfassungssachen 

vom 3. Oktober 1982. 
2 Verweisen geltende Erlasse auf Bestimmungen, die durch dieses Gesetz 
ersetzt werden, finden die entsprechenden Bestimmungen dieses Gesetzes 
Anwendung. 
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Art. 83 
1 Die Änderung von Gesetzen wird im Anhang geregelt. 
2 Soweit grossrätliche Verordnungen, die den Vorgaben von Artikel 32 
Absatz 1 Kantonsverfassung nicht entsprechen, diesem Gesetz betreffend 
Terminologie, Rechtsmittelfrist oder Rechtsweggarantie widersprechen, 
kann der Grosse Rat sie durch Verordnung an dieses Gesetz anpassen. 

Art. 84 
Soweit die Bestimmungen über die Kosten dieses Gesetzes keine Anwen-
dung finden, gelten folgende Artikel des Gesetzes über das Verfahren in 
Verwaltungs- und Verfassungssachen vom 3. Oktober 1982 bis zum In-
Kraft-Treten entsprechender gesetzlicher Bestimmungen weiter: 
 
1. Art. 36: 
1 Die Behörden können für ihre Amtshandlungen den Beteiligten Kosten 
auferlegen. 
2 Haben mehrere Beteiligte eine Amtshandlung gemeinsam verlangt oder 
veranlasst, haften sie für die Kosten solidarisch, soweit die Behörde nichts 
anderes entscheidet. 
3 Die Kosten gliedern sich in: 
a) die Staatsgebühr, welche für die Beanspruchung der Behörde erhoben 

wird; 
b) die Auslagen der Kanzlei für mit Amtshandlungen verbundene 

Ausfertigungen und Mitteilungen; 
c) die Barauslagen, die insbesondere Übersetzungskosten, Experten-

honorare und andere durch das Verfahren verursachte Aufwendungen 
umfassen. 

2. Art. 40: 
1 Der Rahmen für die Staatsgebühr beträgt Fr. 10.– bis Fr. 20 000.–. Die 
Höhe der Gebühren für Ausfertigungen und Mitteilungen sowie den Ersatz 
der Barauslagen regelt die Regierung durch Verordnung. 
2 Innerhalb des Gebührenrahmens ist die Staatsgebühr nach dem Umfang 
und der Schwierigkeit der Sache sowie nach dem Interesse und der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit des Gebührenpflichtigen zu bemessen. 

Art. 85 
1 Bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes hängige Verfahren werden vor der 
jeweiligen Instanz nach bisherigem Recht zu Ende geführt. 
2 Die Weiterziehbarkeit und das Rechtsmittelverfahren richten sich nach 
neuem Recht, wenn bei dessen In-Kraft-Treten die Rechtsmittelfrist noch 
nicht abgelaufen ist. 
3 Die Frist zur Anfechtung von rechtsetzenden Erlassen beginnt mit In-
Kraft-Treten dieses Gesetzes. 
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Art. 86 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens. 
3 Artikel 75 Absatz 4 tritt nur in Kraft, wenn die Teilrevision der Kantons-
verfassung vom 31. August 2006 angenommen worden ist. Wird sie 
abgelehnt, erhält die Bestimmung folgenden Wortlaut: Für Verfahren vor 
Verwaltungsgericht regelt die Regierung die Höhe der Gebühren für 
Ausfertigungen und Mitteilungen sowie den Ersatz der Barauslagen durch 
Verordnung. 
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Anhang 
(Art. 83 Abs. 1) 

Änderung bisherigen Rechts 

Die nachstehenden Gesetze werden wie folgt geändert: 

1. Bürgerrechtsgesetz des Kantons Graubünden vom 
31. August 2005 (BR 130.100) 

Art. 25 Abs. 2 und 3 
2 Entscheide der Bürgergemeinde können mit Beschwerde an das Verwal-
tungsgericht weitergezogen werden.  
3 Entscheide des zuständigen kantonalen Amtes oder Departements kön-
nen mit Verwaltungsbeschwerde weitergezogen werden. Regierungsent-
scheide können mit Beschwerde beim Verwaltungsgericht angefochten 
werden. 

2. Gesetz über die politischen Rechte im Kanton Grau-
bünden vom 17. Juni 2005 (BR 150.100) 

Art. 50 Abs. 2  
2 Die Bestimmungen über die Untersuchungsmittel, die Mitwirkungs-
pflicht der Beteiligten, das rechtliche Gehör und die Akteneinsicht im 
Verwaltungsrechtspflegegesetz finden sinngemäss Anwendung. 

Art. 53 
Entscheide des Grossen Rates betreffend Amtseinstellung und Amtsenthe-
bung können innert 30 Tagen seit der Mitteilung beim Verwaltungsgericht 
angefochten werden. 

Art. 101 Abs. 2 
2 Im Übrigen sind die Vorschriften des Verwaltungsrechtspflegegesetzes 
anwendbar, soweit dies mit der besonderen Natur des Wahl- und Abstim-
mungsverfahrens vereinbar ist. 

Art. 102 Abs. 2  
2 Das Verfahren richtet sich nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz. 
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3. Gesetz über den Grossen Rat vom 8. Dezember 2005 
(BR 170.100) 

Art. 52 Abs. 1 
1 Der Grosse Rat beurteilt die Beschwerden, welche ihm durch das Gesetz 
ausdrücklich zugewiesen sind. Auf das Verfahren finden die Bestimmun-
gen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes sinngemäss Anwendung. 

Art. 56 Abs. 3 
3 Auf das Verfahren finden die Bestimmungen des Verwaltungsrechts-
pflegegesetzes sinngemäss Anwendung. 

4. Gemeindegesetz des Kantons Graubünden vom 
28. April 1974 (BR 175.050) 

Art. 36 Abs. 1 
1 Zur Errichtung von Pfandrechten am Nutzungsvermögen der Gemeinde 
und der Bürgergemeinde ist die Bewilligung der Regierung erforderlich. 
Der Entscheid der Regierung ist endgültig. Verpfändungen ohne Bewil-
ligung sind nichtig.  

Art. 42 
Steuern dürfen nur auf Grund allgemeinverbindlicher Erlasse erhoben 
werden, welche die Steuerpflicht sowie Gegenstand und Mass der Steuern 
regeln. Diese Erlasse bedürfen der Genehmigung durch die Regierung, 
welche sie auf ihre Rechtmässigkeit prüft. Der Entscheid der Regierung ist 
endgültig. 

Art. 51 Abs. 2 
2 Sie erlangen die Rechtspersönlichkeit nach Annahme der Statuten durch 
die Mitgliedgemeinden mit der Genehmigung durch die Regierung, 
welcher auch jede nachträgliche Änderung bedarf. Der Entscheid der 
Regierung ist endgültig. 

Art. 55 Abs. 4 
4 Die Beitrittsverfügung der Regierung ist endgültig. 

Art. 61 
Die Kreisverfassung regelt die Zusammensetzung des Kreisrates. 

Art. 75 
Die Bildung neuer Fraktionen als Gebietskörperschaften ist nur bei einem 
Zusammenschluss von Gemeinden zulässig. Sie bedarf der Genehmigung 
durch die Regierung. Der Entscheid der Regierung ist endgültig. 

IV. Kreise 
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Art. 76 lit. b 
b) auf Antrag des Vorstandes der Gemeinde oder der Fraktion durch die 

Regierung; der Entscheid der Regierung ist endgültig. 

Art. 77 Abs. 4 
4 Die Statuten der Bürgergemeinde bedürfen der Genehmigung durch die 
Regierung. Der Entscheid der Regierung ist endgültig. 

Art. 83 Abs. 3 
3 Kommt eine Gemeinde dieser Verpflichtung nicht nach, erfolgt die 
Festsetzung der Gemeindegrenzen, wenn sich eine solche aus wichtigen 
Gründen aufdrängt, durch die Regierung. Der Entscheid der Regierung ist 
endgültig. 

Art. 88 
Der Zusammenschluss tritt durch Beschluss des Grossen Rates in Kraft. 
Der Beschluss ist endgültig. 

Art. 91 Abs. 2 
2 Diese bedarf der Genehmigung durch die Regierung. Der Entscheid der 
Regierung ist endgültig. 

Art. 93 Abs. 4 
4 Der Entscheid über den Förderbeitrag ist endgültig. 

Art. 94 Abs. 3 
3 Der Beschluss des Grossen Rates ist endgültig. 

Art. 95 Abs. 2 
2 Entscheide der Regierung gemäss diesem Abschnitt sind unter Vorbehalt 
der Entscheide gemäss Artikel 100 Absatz 1 endgültig. 

Art. 103a 
Die Kreise haben innert zwei Jahren ab In-Kraft-Treten dieses Gesetzes 
die Zusammensetzung des Kreisrates in der Verfassung zu regeln. 

Art. 104 Marginalie 
 

III. Übergangs-
bestimmungen 
zur Teilrevision 
vom 31. August 
2006 

IV. In-Kraft-
Treten 
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5. Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetz-
buch vom 12. Juni 1994 (BR 210.100) 

Art. 14 Abs. 1 
1 Der Gemeindevorstand ist für den Erlass von Verboten betreffend Wald 
und Weide auf Gemeindegebiet (Art. 699) zuständig. Gegen die Anord-
nung solcher Verbote kann Beschwerde beim Verwaltungsgericht erhoben 
werden. 

Art. 16 Abs. 1 und 2 
1 Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen des Verwal-
tungsrechtspflegegesetzes. 
2 Aufgehoben 

Art. 20 Abs. 1 und 2 
1 Die Zivilstandskreise umfassen das Gebiet eines oder mehrerer Kreise 
oder Teile davon und werden von der Regierung im Rahmen des Bundes-
rechts und nach Anhörung der beteiligten Kreise endgültig festgelegt. 
2 Die Regierung bezeichnet nach Anhörung der beteiligten Kreise Sitz und 
Name der Zivilstandsämter endgültig. 

Art. 32 Abs. 3 und 5 
3 Sind Teilrechte verpfändet, darf die Genossenschaft die Liegenschaft nur 
mit Bewilligung des für das Grundbuchwesen zuständigen Departementes 
verpfänden. Diese kann insbesondere erteilt werden, wenn die Verpfän-
dung zur Durchführung von Meliorationen, wie Bodenverbesserungen, 
Erstellung und Verbesserung von Gebäuden sowie von Wegen, erfolgt. 
Das Departement kann die Bewilligung an die Einhaltung eines Amortisa-
tionsplanes knüpfen. 
5 Ob eine Genossenschaft unter diesen Artikel fällt, entscheidet im Streit-
fall das Departement als Aufsichtsbehörde über das Grundbuchwesen. 

Art. 48 Abs. 3 
3 Über die Zusicherung von Beiträgen, auf die kein gesetzlicher Anspruch 
besteht, entscheidet die Regierung endgültig. 

Art. 128 Abs. 5 
5 In Gemeinden, in denen die Gemeinatzung dem allgemeinen Wohl dient, 
kann sie mit Bewilligung der Regierung eingeführt werden, wenn und 
soweit sie nicht durch Loskauf aufgehoben oder abgelöst worden ist. Der 
Entscheid der Regierung ist endgültig. Die Einführung kann nur mit 
Zustimmung von zwei Dritteln sämtlicher Grundeigentümer, welche 
mindestens zwei Drittel des der Atzung unterliegenden Bodens gehört, 
beschlossen werden. 
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Art. 137 Abs. 3 
3 Die Entscheide der Regierung gemäss den Absätzen 1 und 2 sind 
endgültig. 

Art. 138 Abs. 2 
2 Wählbar als Grundbuchverwalter sind nur Personen, welche im Besitze 
eines von der Regierung ausgestellten oder anerkannten Fähigkeitsauswei-
ses sind. In begründeten Fällen kann sie Ausnahmen bewilligen. Der Ent-
scheid der Regierung ist endgültig. 

Art. 141 Abs. 2 
2 Die Regierung ist befugt anzuordnen, in welcher Reihenfolge und innert 
welcher Frist die einzelnen Gemeinden die Vermessung durchzuführen 
und das Grundbuch einzurichten haben. Entscheide der Regierung sind 
endgültig. 

6. Notariatsgesetz vom 18. Oktober 2004 (BR 210.300) 

Art. 9 
1 Soweit dieses Gesetz keine besonderen Bestimmungen enthält, gilt das 
Verwaltungsrechtspflegegesetz sinngemäss. 
2 Entscheide der Notariatskommission, ausser diejenigen gemäss Artikel 
10 Absatz 2, können mit Beschwerde an das Verwaltungsgericht weiter-
gezogen werden. 

7. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz vom 16. Dezem-
ber 1983 über den Erwerb von Grundstücken durch 
Personen im Ausland vom 5. April 1987 (BR 217.600) 

Art. 4 Abs. 2 
2 Die Regierung bestimmt die Orte, die des Erwerbs von Ferienwohnun-
gen oder Wohneinheiten in Aparthotels durch Personen im Ausland bedür-
fen, um den Fremdenverkehr zu fördern. Der Entscheid der Regierung ist 
endgültig. 

Art. 10 
Die Regierung legt jährlich in Berücksichtigung der Gemeindebeschlüsse 
endgültig fest, in welcher Weise das kantonale Bewilligungskontingent 
zugeteilt wird. 

Art. 18 
Für Entscheide, für andere Amtshandlungen, Expertisen und dergleichen 
werden Kosten im Sinne des Verwaltungsrechtspflegegesetzes erhoben.  
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8. Anwaltsgesetz vom 14. Februar 2006 (BR 310.100) 

Art. 7 
1 Soweit dieses Gesetz keine besonderen Bestimmungen enthält, gilt das 
Verwaltungsrechtspflegegesetz sinngemäss. 
2 Entscheide der Aufsichtskommission können mit Beschwerde an das 
Verwaltungsgericht weitergezogen werden. Ausgenommen sind Entschei-
de über die Bewertung der Anwaltsprüfung. 

9. Zivilprozessordnung des Kantons Graubünden vom 
1. Dezember 1985 (BR 320.000) 

Art. 169 Abs. 2 
2 Die Edition anderer Urkunden öffentlicher Verwaltungen kann nur 
verweigert werden, wenn ein höheres Interesse dies verlangt. Im Streitfall 
entscheidet, unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen des Bundes 
oder des Kantons, die Regierung endgültig. 

10. Gesetz über die Strafrechtspflege vom 8. Juni 1958 (BR 
350.000) 

Art. 50 Abs. 1 
Die Verwaltungsbehörden beurteilen die ihnen durch die kantonale 
Sondergesetzgebung zugewiesenen Straftatbestände. 

Art. 139 Abs. 3 
3 Im übrigen richtet sich das Verfahren, der Kostenvorschuss und die 
unentgeltliche Rechtspflege nach den Vorschriften des Verwaltungs-
rechtspflegegesetzes über die Verwaltungsbeschwerde. Für die 
Kostentragung gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes (Art. 154–161). 

Art. 178 Abs. 1 
1 Das Verfahren vor Verwaltungsbehörden richtet sich nach dem Verwal-
tungsrechtspflegegesetz.  

Art. 180 Abs. 2  
2 Letztinstanzliche Strafverfügungen und Einspracheentscheide von Ge-
meinden, von anderen Körperschaften und von selbständigen Anstalten 
des kantonalen öffentlichen Rechtes können mit Beschwerde an das Ver-
waltungsgericht weitergezogen werden. Dieses überprüft den Entscheid in 
tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht frei.  
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Art. 194 Abs. 3 
3 Der Entscheid über die Begnadigung ist endgültig. 

11. Gesetz über die Kindergärten im Kanton Graubünden 
vom 17. Mai 1992 (BR 420.500) 

Art. 12 Abs. 3 
3 Aufgehoben 

Art. 25 
1 Entscheide der Kindergartenkommission in Kindergartenangelegenheiten 
kann der unmittelbar Betroffene innert 30 Tagen seit der Mitteilung an die 
von der Gemeinde zu bezeichnende Behörde weiterziehen. 
2 Entscheide in Kindergartenangelegenheiten können innert 30 Tagen an 
das Departement weitergezogen werden.  

12. Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden 
vom 26. November 2000 (BR 421.000) 

Art. 23 Abs. 2 
2 Schülerinnen und Schüler, welche das Lehrziel einer Klassse erreicht ha-
ben, rücken in die nächste Klasse vor (Promotion). Über Promotion oder 
Nichtpromotion entscheiden die zuständigen Lehrpersonen aufgrund der 
Sachkompetenz sowie des Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens des Schü-
lers beziehungsweise der Schülerin. Beschwerden gegen solche Verfügun-
gen, die innert zehn Tagen seit der schriftlichen Mitteilung an das zu-
ständige Schulinspektorat eingereicht werden, beurteilt dieses nach Anhö-
ren des Schulrates. Sein Entscheid kann innert zehn Tagen an das De-
partement weitergezogen werden. Dieses entscheidet endgültig. 

Art. 30 Abs. 2 und 3 
2 Negative Einsprachebeurteilungen durch die Zuweisungskommission 
sowie Zuweisungsentscheide der Sekundarlehrpersonen können innert 
zehn Tagen beim zuständigen Schulinspektorat angefochten werden. 
3 Entscheide des Schulinspektorates betreffend das Übertrittsverfahren 
können innert zehn Tagen an das Departement weitergezogen werden. 
Dieses entscheidet endgültig.  

Art. 33 Abs. 3 
3 Aufgehoben 
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Art. 45 
1 Verfügungen und Entscheide des Schulrates in Schulangelegenheiten 
können unmittelbar Betroffene innert 30 Tagen seit der Mitteilung an das 
Departement weiterziehen, sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges be-
stimmt.  
2 Aufgehoben 

13. Gesetz über die Mittelschulen im Kanton Graubünden 
vom 7. Oktober 1962 (BR 425.000) 

Art. 2bis Abs. 3 
3 Aufgehoben 

Art. 18bis Abs. 2 
2 Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage. 

14. Gesetz über die Pädagogische Hochschule vom 8. De-
zember 2004 (BR 427.200) 

Art. 14a Abs. 3 
3 Aufgehoben 

Art. 20 
1 Entscheide der Schulleitung können an den Hochschulrat und dessen 
Entscheide an das Departement weitergezogen werden. 
2 Die Rechtsmittelfrist beträgt: 
a) zehn Tage bei Entscheiden betreffend Nichtzulassung zum Studium 

sowie betreffend Nichtbestehen der Abschlussprüfung; 
b) 30 Tage in den übrigen Fällen. 
3 Bei Beschwerden gemäss Absatz 2 Litera a entscheidet das Departement 
endgültig. 

15. Gesetz über die Hochschule für Technik und Wirtschaft 
vom 8. Dezember 2004 (BR 427.500) 

Art. 12a Abs. 3 
3 Aufgehoben 

Art. 18 
1 Entscheide der Schulleitung können an den Hochschulrat und dessen 
Entscheide an das Departement weitergezogen werden. 
2 Die Rechtsmittelfrist beträgt: 
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a) zehn Tage bei Entscheiden betreffend Nichtzulassung zum Studium 
sowie betreffend Nichtbestehen der Abschlussprüfung; 

b) 30 Tage in den übrigen Fällen. 
3 Bei Beschwerden gemäss Absatz 2 Litera a entscheidet das Departement 
endgültig. 

16. Gesetz über die Berufsbildung im Kanton Graubünden 
vom 6. Juni 1982 (BR 430.000) 

Art. 34bis Abs. 3 
3 Aufgehoben 

Art. 53 
1 Beschwerden gegen Semesternoten an Berufsschulen, die für die Lehr-
abschlussprüfungen übernommen werden, kann der unmittelbar Betroffe-
ne oder der gesetzliche Vertreter innert zehn Tagen an den zuständigen 
Schulrat richten. Der Entscheid des Schulrates ist endgültig. 
2 Entscheide betreffend Nichtzulassung an Berufsschulen, Höheren Fach-
schulen und Fachhochschulen sowie Entscheide betreffend Nichtbestehen 
der Lehrabschlussprüfung und der Berufsmaturitätsprüfung sowie der 
Abschlussprüfung an Höheren Fachschulen und Fachhochschulen können 
innert zehn Tagen an das Departement weitergezogen werden. Dieses 
entscheidet endgültig. 
4 Aufgehoben 

Art. 53a 
Aufgehoben 

17. Gesetz über die Förderung von Menschen mit Behinde-
rungen vom 18. Februar 1979 (BR 440.000) 

Art. 55 
1 Verfügungen des Amtes über die Anordnung und Aufhebung der 
Sonderschulung können mit Beschwerde an das Verwaltungsgericht 
weitergezogen werden. 
2 Aufgehoben 
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18. Gesetz über das Gesundheitswesen des Kantons Grau-
bünden vom 2. Dezember 1984 (BR 500.000) 

Art. 51 Abs. 2 und 3 
2 Gegen Entscheide des Departementes steht dem Betroffenen bei Verwal-
tungssachen die Beschwerde an das Verwaltungsgericht und bei Straf-
sachen die Berufung an den Kantonsgerichtsausschuss offen. 
3 Bei Beschlagnahmungen und Betriebsschliessungen gemäss Artikel 50 
beträgt die Rechtsmittelfrist zehn Tage. 

19. Gesetz über die Suchthilfe im Kanton Graubünden vom 
2. März 1997 (BR 500.800) 

Art. 22 
Aufgehoben 

20. Einführungsgesetz zum Arbeitsgesetz und zur Unfall-
verhütung nach Unfallversicherungsgesetz vom 19. Ok-
tober 2005 (BR 530.100) 

Art. 9 Abs. 2 
2 Verfügungen und Entscheide des Departementes können innert 30 Tagen 
seit Mitteilung mit Beschwerde an das Verwaltungsgericht weitergezogen 
werden. 

21. Gesetz über die Beilegung von kollektiven Arbeits-
streitigkeiten vom 7. April 1957 (BR 538.100) 

Art. 6 Abs. 1 
1 Der Obmann leitet auf das schriftliche Begehren einer Partei hin oder 
allenfalls von sich aus das Vermittlungsverfahren ein. Er prüft zunächst 
die Zuständigkeit des Einigungsamtes. Sein Entscheid darüber kann mit 
Verwaltungsbeschwerde an die Regierung weitergezogen werden. Der 
Entscheid der Regierung ist endgültig. 

22. Gesetz über die Krankenversicherung und die Prämien-
verbilligung vom 26. November 1995 (BR 542.100) 

Art. 19 Abs. 2  
2 Gegen Einspracheentscheide der AHV-Ausgleichskasse kann innert 30 
Tagen seit deren Mitteilung beim Verwaltungsgericht des Kantons Grau-
bünden schriftlich Beschwerde eingereicht werden.  
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23. Gesetz über die berufliche Vorsorge vom 20. Oktober 
2004 (BR 543.100) 

Art. 3 
Aufgehoben 

24. Einführungsgesetz zur Arbeitsvermittlung und Arbeits-
losenversicherung vom 19. Oktober 2005 (BR 545.100) 

Art. 3 Abs. 4 
4 Mit der Zustimmung der Regierung können Gemeinden oder Gemeinde-
verbände regionale Arbeitsvermittlungsstellen einrichten. Der Entscheid 
der Regierung ist endgültig. 

Art. 4 Abs. 2 
2 Der Entscheid der Regierung ist endgültig. 

Art. 5 Abs. 3 
3 Entscheide des Departementes können mit Beschwerde an das Verwal-
tungsgericht weitergezogen werden. 

25. Gesetz über Mutterschaftsbeiträge vom 8. Dezember 
1991 (BR 548.200); 

Art. 13 
Gegen die gestützt auf dieses Gesetz ergangenen Verfügungen kann innert 
30 Tagen seit Zustellung Beschwerde beim Verwaltungsgericht eingereicht 
werden. 

26. Polizeigesetz des Kantons Graubünden vom 20. Oktober 
2004 (BR 613.000) 

Art. 16 Abs. 3 
3 Für das Verfahren sind die Bestimmungen von Artikel 61 bis 63 des 
Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch sinngemäss anwendbar. Der 
Weiterzug richtet sich nach Artikel 12 des Einführungsgesetzes. 

27. Gesetz über die Katastrophenhilfe vom 4. Juni 1989 (BR 
630.100) 

Art. 38a  
Aufgehoben 
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28. Steuergesetz für den Kanton Graubünden vom 8. Juni 
1986 (BR 720.000) 

Art. 5 Abs. 2 
2 Der Entscheid der Regierung ist endgültig. 

Art. 124 Abs. 3 
3 Für die Berechnung, die Einhaltung und die Wiederherstellung der Fris-
ten gelten die Vorschriften des Verwaltungsrechtspflegegesetzes. 

Art. 125 Abs. 2 lit. a 
2 Die Verjährung beginnt nicht oder steht still 
a) während der Dauer eines Einsprache-, Beschwerde- oder 

Revisionsverfahrens, 

Art. 137a 
Richtet sich die Einsprache gegen eine einlässlich begründete Veranla-
gungsverfügung, so kann sie mit Zustimmung des Einsprechers und der 
Veranlagungsbehörde als Beschwerde an das Verwaltungsgericht weiter-
geleitet werden. 

Art. 139 Marginalie, Abs. 1 bis 3 
1 Gegen Einspracheentscheide und Entscheide über Steuererlasse kann der 
Steuerpflichtige innert 30 Tagen seit Zustellung des Entscheides beim 
Verwaltungsgericht schriftlich Beschwerde erheben.  
2 Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat das Rechtsbegehren, 
den Sachverhalt, einen ziffernmässigen Antrag sowie eine kurze 
Begründung zu enthalten und ist zu unterschreiben. Die Beweismittel sind 
genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.  
3 Aufgehoben  

Art. 140 Abs. 1 und 2 
1 Innerhalb der Vernehmlassungsfrist kann die Gegenpartei Anschluss-
beschwerde erklären und selbständig Anträge auf Abänderung der 
angefochtenen Veranlagung stellen.  
2 Im Beschwerdeverfahren hat das Verwaltungsgericht die gleichen 
Befugnisse wie die Veranlagungsbehörde im Veranlagungsverfahren. Eine 
mündliche Verhandlung findet nur ausnahmsweise statt. 

Art. 141 Marginalie, Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 2 
1 Rechtskräftige Veranlagungsverfügungen sowie Einsprache- und Rekurs-
entscheide können auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten des 
Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn: 

2. Sprung-
beschwerde 

II. Beschwerde 
1. Voraus-
setzungen 

III. Revision 
1. Voraus-
setzungen 
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2 Die Revision ist ausgeschlossen, wenn der Antragsteller bei der ihm zu-
mutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen 
können, was er als Revisionsgrund vorbringt. 

Art. 142 
1 Das Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisions-
grundes, spätestens jedoch innert 10 Jahren seit Eröffnung der Verfügung 
oder des Entscheides, zu stellen. 
2 Zur Behandlung des Revisionsgesuches von Veranlagungsverfügungen 
und Einspracheentscheiden ist die kantonale Steuerverwaltung zuständig; 
die Revision von Beschwerdeentscheiden ist Sache des Verwaltungs-
gerichtes. 
3 Die Vorschriften über das Verfahren, in dem die frühere Verfügung oder 
Entscheidung ergangen ist, sind sinngemäss anwendbar. Revisions-
entscheide der Steuerverwaltung können innert 30 Tagen mit Beschwerde 
weitergezogen werden.  

Art. 143 
Aufgehoben 

Art. 144 Marginalie 
 

Art. 152 Abs. 3 
3 Das Finanzdepartement setzt für jedes Kalenderjahr den Zinssatz fest. 
Der Entscheid ist endgültig. 

Art. 153 Abs. 3 
3  Für verspätete Zahlung ist ein Verzugszins geschuldet. Das Finanzdepar-
tement setzt für jedes Kalenderjahr den Verzugszins fest; der Entscheid ist 
endgültig. Verfügungen betreffend die Festsetzung der Verzugszinsen 
stellen Veranlagungsverfügungen im Sinne von Artikel 137 dar. 

Art. 154 Abs. 1, 3 und 4 
1 Bei Vorliegen besonderer Verhältnisse kann die Steuerverwaltung für 
fällige Steuern, Zinsen oder Bussen die Zahlungsfrist erstrecken oder 
Ratenzahlungen bewilligen. Sie kann dabei auf die Erhebung eines 
Verzugszinses verzichten. Die Steuerverwaltung entscheidet endgültig. 
3 Nach Einleitung der Betreibung kann auf ein Gesuch um Zahlungs-
erleichterung nicht mehr eingetreten werden. 
4 Gewährte Zahlungserleichterungen entfallen, wenn ihre Voraussetzungen 
wegfallen oder wenn die Bedingungen, an die sie geknüpft sind, nicht 
erfüllt werden.  

IV. Berichtigung 
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Art. 156 Abs. 2 
2 Das Erlassgesuch ist mit schriftlicher Begründung und unter Beilage der 
nötigen Beweismittel der kantonalen Steuerverwaltung einzureichen. Auf 
ein Erlassgesuch, das erst nach Einleitung der Betreibung eingereicht 
wurde, kann nicht eingetreten werden. 

Art. 158 Abs. 3 und 4 
3 Die Sicherstellungsverfügung ist dem Steuerpflichtigen schriftlich zu 
eröffnen und kann mit Beschwerde an das Verwaltungsgericht weiter-
gezogen werden.  
4 Die Beschwerde hemmt die Vollstreckung der Sicherstellungsverfügung 
nicht.  

29. Gesetz über den interkommunalen Finanzausgleich vom 
26. September 1993 (BR 720.350) 

Art. 15 Abs. 3 
3 Über die Zusicherung beziehungsweise Verweigerung von Beiträgen, auf 
die kein gesetzlicher Anspruch besteht, entscheidet die Regierung 
endgültig. 

Art. 21 
Die Gemeinden werden nach ihrer Finanzkraft in verschiedene Finanz-
kraftgruppen eingeteilt, die der Grosse Rat bestimmt. Die Regierung teilt 
alle zwei Jahre die Gemeinden den einzelnen Finanzkraftgruppen zu. 
Gegen den Entscheid der Regierung ist kein ordentliches kantonales 
Rechtsmittel zulässig. 

Art. 23 
Die Regierung kann in Abweichung der vorstehenden Bestimmungen eine 
Gemeinde einer anderen Gruppe zuweisen, wenn besondere Verhältnisse 
oder ihre allgemeine finanzielle Lage dies erfordern. Gegen den Entscheid 
der Regierung ist kein ordentliches kantonales Rechtsmittel zulässig. 

30. Gesetz über die Jagd und den Wildschutz im Kanton 
Graubünden vom 4. Juni 1989 (BR 740.000) 

Art. 14 Abs. 3 
3 Gegen das Ergebnis von Eignungsprüfungen kann innert zehn Tagen seit 
der Mitteilung Beschwerde beim zuständigen Amt erhoben werden. Im 
Falle eines Weiterzuges entscheidet das Departement endgültig. 
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Art. 36 Abs. 4 
4 Gegen das Ergebnis von Eignungsprüfungen kann innert zehn Tagen seit 
der Mitteilung Beschwerde beim zuständigen Amt erhoben werden. Im 
Falle eines Weiterzuges entscheidet das Departement endgültig. 

31. Kantonales Fischereigesetz vom 26. November 2000 (BR 
760.100) 

Art. 35 Abs. 1 und 2 
1 Aufgehoben 
2 Aufgehoben 

32. Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden vom 
6. Dezember 2004 (BR 801.100) 

Art. 12 Abs. 4 und 5 
4 Entscheide des Departements können mit Verwaltungsbeschwerde an die 
Regierung weitergezogen werden. 
5 Über die Zusicherung oder Verweigerung von Beiträgen, auf die kein 
gesetzlicher Anspruch besteht, entscheidet die Regierung endgültig. 

Art. 68 Abs. 2 
2 Die zuständige Behörde führt ein Auflage- und Einspracheverfahren 
durch. Betreffen Einsprachen den Bestandesplan oder das Bestandes-
verzeichnis, setzt die Behörde der Partei, deren Anspruch sich nicht aus 
dem Grundbuch ergibt, eine Frist von 30 Tagen, um eine allfällige Klage 
auf dem Zivilweg geltend zu machen. 

Art. 100 Abs. 2 
2 Werden Zusatzbewilligungen zusammen mit Entscheiden, Beschlüssen 
oder Verfügungen eröffnet, die der Beschwerde an das Verwaltungsgericht 
unterliegen, gilt das Rechtsmittel der Beschwerde auch für eine allfällige 
Anfechtung der Zusatzbewilligung.  

Art. 101 Abs. 4 
4 Aufgehoben 

Art. 102 Marginalie, Abs. 1 und 2  
1 Entscheide der Regierung über den Erlass von kantonalen Nutzungsplä-
nen und Ersatzordnungen, über die Genehmigung von kommunalen 
Grundordnungen sowie über Planungsbeschwerden können mit 
Beschwerde an das Verwaltungsgericht weitergezogen werden. 

Beschwerde 
1. Entscheide der 
Regierung 
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2 Entscheide der Regierung gemäss Absatz 1 sowie Entscheide über den 
Erlass des kantonalen Richtplans und die Genehmigung von regionalen 
Richtplänen können von den betroffenen Gemeinden und Regionalverbän-
den als Träger der Orts- beziehungsweise Regionalplanung mit 
Beschwerde beim Verwaltungsgericht angefochten werden. 

Art. 103 Abs. 1 
1 Verfügungen kantonaler Behörden, die sich auf dieses Gesetz oder darauf 
beruhende Erlasse stützen und nicht gemäss ausdrücklicher Regelung bei 
der Regierung angefochten werden können, unterliegen der Beschwerde 
an das Verwaltungsgericht. 

33. Enteignungsgesetz des Kantons Graubünden vom 
26. Oktober 1958 (BR 803.100) 

Art. 3 Abs. 4 
4 Aufgehoben 

Art. 22 Abs. 2 
2 Wird von einer Partei Beschwerde eingereicht, so steht der Gegenpartei 
das Recht der Anschlussbeschwerde zu.  

34. Perimetergesetz des Kantons Graubünden vom 28. Sep-
tember 1980 (BR 803.200) 

Art. 9 
Verfügungen gemäss Artikel 7 Absatz 3 können innert 30 Tagen mit 
Beschwerde beim Verwaltungsgericht angefochten werden.  

Art. 13 Abs. 2 
2 Der Einleitungsbeschluss ist in geeigneter Weise bekanntzugeben und 
den betroffenen Grundeigentümern, bei Stockwerkeigentümergemein-
schaften dem Verwalter, schriftlich mitzuteilen mit dem Hinweis, dass 
gegen die Anwendung des Perimeterverfahrens an sich und die Abgren-
zung des Perimetergebietes innert 30 Tagen beim Verwaltungsgericht 
Beschwerde erhoben werden kann.  

Art. 17 Marginalie, Abs. 3 und 4 
3 Gegen den Einspracheentscheid kann innert 30 Tagen beim Verwaltungs-
gericht Beschwerde erhoben werden. 
4 Zur Einsprache und Beschwerde ist auch der Träger des Werkes 
legitimiert. 

Einsprache; 
Beschwerde 
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35. Submissionsgesetz vom 10. Februar 2004 (BR 803.300) 

Art. 31 Abs. 3 
3 Soweit keine anderen spezialgesetzlichen Regelungen bestehen, kann 
dieser Entscheid innert 30 Tagen mittels Beschwerde beim Verwaltungs-
gericht angefochten werden. 

36. Strassengesetz des Kantons Graubünden vom 1. Sep-
tember 2005 (BR 807.100) 

Art. 63 Abs. 4 
4 Im Übrigen richtet sich die Vollstreckung nach dem Verwaltungsrechts-
pflegegesetz. 

Art. 64  
Aufgehoben 

37. Gesetz über Bewuhrung und Verbauung der Flüsse und 
Wildbäche vom 7. März 1870 (BR 807.700) 

Art. 8 
Die Wuhrpläne, welche sonach aus technischen Plänen und einer Ver-
schreibung der weiter nötigen Festsetzungen zu bestehen haben, sollen, 
nach natürlichen Flussabteilungen angefertigt, den Interessenten an diesen 
(Gemeinden, Korporationen usw.) behufs Erzielung einer Vereinbarung 
darüber vorgelegt werden. Sollte dies nicht zu allseitigem Einverständ-
nisse führen, so wird die Regierung mit möglichster Berücksichtigung der 
vorgebrachten Wünsche den Wuhrplan für die betreffende Flussabteilung 
von sich aus feststellen.  

38. Wasserrechtsgesetz des Kantons Graubünden vom 
12. März 1995 (BR 810.100) 

Art. 56 Abs. 1 und 3 
1 Der Konzessionsgenehmigungsentscheid, der Umweltverträglichkeits-
bericht sowie die Beurteilung der kantonalen Umweltschutzfachstelle 
werden während 30 Tagen beim zuständigen Departement öffentlich 
aufgelegt. Vorbehalten bleiben die gesetzlichen Geheimhaltungspflichten 
sowie das Akteneinsichtsrecht der Beschwerdelegitimierten. 
3 Der Konzessionsgenehmigungsentscheid kann innert 30 Tagen mit 
Beschwerde an das Verwaltungsgericht weitergezogen werden. Das 
Beschwerderecht steht auch den Gemeinden zu. 
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IV. Strafbestimmungen 

Art. 72 
Aufgehoben 

Art. 73 
Aufgehoben 

Art. 74 
Aufgehoben 

Art. 75 Marginalie 
 

Art. 77 Marginalie 
 

39. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz 
der Gewässer vom 8. Juni 1997 (BR 815.100) 

Art. 25 Abs. 1 und 3 
1 Die Schutzzonenpläne und die dazugehörigen Reglemente werden in den 
betroffenen Gemeinden während 30 Tagen öffentlich aufgelegt. Die 
betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer werden mit 
persönlicher Anzeige von der öffentlichen Auflage in Kenntnis gesetzt. 
3 Gegen Einspracheentscheide des Gemeindevorstands kann innert 30 
Tagen seit Mitteilung bei der Regierung Beschwerde erhoben werden. 

Art. 36 
1 Verfügungen von Gemeinden, Gemeindeverbindungen sowie der Fach-
stelle, die im Zusammenhang mit einer Baubewilligung stehen, können in-
nert 30 Tagen mit Beschwerde an das Verwaltungsgericht weitergezogen 
werden. 
2 Andere Verfügungen der Fachstelle unterliegen der Verwaltungs-
beschwerde gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz. 
3 Aufgehoben 

1. Straf-
bestimmungen 
a) Busse 

2. Ersatzvornahme 
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40. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umwelt-
schutz vom 2. Dezember 2001 (BR 820.100) 

Art. 53 
1 Verfügungen der Fachstelle, die im Zusammenhang mit einer Bau-
bewilligung stehen, können innert 30 Tagen mit Beschwerde an das 
Verwaltungsgericht weitergezogen werden. 
2 Andere Verfügungen der Fachstelle unterliegen der Verwaltungs-
beschwerde gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz. 
3 Aufgehoben 

41. Gesetz über die Gebäudeversicherung im Kanton Grau-
bünden vom 12. April 1970 (BR 830.100) 

Art. 50 
Gegen Verfügungen der Anstalt kann innert 30 Tagen schriftlich Einspra-
che erhoben werden. Die Einsprache hat einen Antrag zu enthalten. Die 
Anstalt entscheidet über die Einsprache und teilt den Entscheid dem Ein-
sprecher mit kurzer Begründung schriftlich mit. 

Art. 51 
Einspracheentscheide der Anstalt können innert 30 Tagen seit der Eröff-
nung an das Verwaltungsgericht weitergezogen werden. 

42. Gesetz über die Vergütung nicht versicherbarer Ele-
mentarschäden vom 23. September 1984 (BR 835.100) 

Art. 27 Abs. 1 
1 Gegen Verfügungen der Geschäftsstelle kann innert 30 Tagen seit der 
Mitteilung bei derselben schriftlich Einsprache erhoben werden. 

Art. 28 
Einspracheentscheide können innert 30 Tagen seit der Eröffnung beim 
Verwaltungsgericht mit Beschwerde angefochten werden. 

43. Gesetz über den öffentlichen Verkehr im Kanton Grau-
bünden vom 7. März 1993 (BR 872.100) 

Art. 37a 
1 Entscheide des Departements über die Zusicherung oder Verweigerung 
von Beiträgen können mit Verwaltungsbeschwerde an die Regierung 
weitergezogen werden. 

Beschwerde  

Beschwerde 

Rechtsmittel 
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2 Über die Zusicherung oder Verweigerung von Beiträgen, auf die kein 
gesetzlicher Anspruch besteht, entscheidet die Regierung endgültig. 

44. Gesetz über die Erhaltung und Förderung der Land-
wirtschaft vom 25. September 1994 (BR 910.000); 

Art. 28 Abs. 1 
1 Die Erhebung von Kosten richtet sich nach den Bestimmungen des 
Verwaltungsrechtspflegegesetzes und der gestützt darauf erlassenen 
Verordnung. 

Art. 29 
1 Ist eine nachgeordnete Amtsstelle, eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder eine private, mit hoheitlichen Befugnissen ausgestattete 
Organisation zuständig, ist die Verwaltungsbeschwerde an das zuständige 
Departement zulässig. 
2 Gegen Entscheide und Verfügungen des Departements ist die 
Beschwerde an das Verwaltungsgericht zulässig. 
3 Bestimmungen des Bundes- und des kantonalen Rechts über besondere 
Rechtsmittel und Verfahren bleiben vorbehalten. 

Art. 29a 
Entscheide des Departements über Beiträge, auf die kein gesetzlicher 
Anspruch besteht, können mittels Beschwerde an die Regierung 
weitergezogen werden. Diese entscheidet endgültig. 

45. Veterinärgesetz vom 25. September 1994 (BR 914.000) 

Art. 21 Abs. 1 
1 Die Erhebung von Kosten richtet sich nach den Bestimmungen des 
Verwaltungsrechtspflegegesetzes und der gestützt darauf erlassenen 
Verordnung. 

Art. 22 
1 Ist eine nachgeordnete Amtsstelle, eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder eine private, mit hoheitlichen Befugnissen ausgestattete 
Organisation zuständig, ist die Verwaltungsbeschwerde an das zuständige 
Departement zulässig. 
2 Gegen Entscheide und Verfügungen des Departements ist die 
Beschwerde an das Verwaltungsgericht zulässig. 
3 Bestimmungen des Bundes- und des kantonalen Rechts über besondere 
Rechtsmittel und Verfahren bleiben vorbehalten. 

Beitragswesen 
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Art. 22a 
Entscheide des Departements über Beiträge, auf die kein gesetzlicher 
Anspruch besteht, können mittels Beschwerde an die Regierung 
weitergezogen werden. Diese entscheidet endgültig. 

46. Meliorationsgesetz des Kantons Graubünden vom 
5. April 1981 (BR 915.100) 

Art. 6 Abs. 3 
3 Der Entscheid des Departementes kann mit Beschwerde an das Verwal-
tungsgericht weitergezogen werden. 

Art. 8 Abs. 2 
2 Kommt über den Anschluss keine Einigung zustande, entscheidet die 
Regierung endgültig. Diese setzt für die erbrachten Leistungen eine 
angemessene Vergütung fest. 

Art. 9 Abs. 3  
3 Entscheide des Departementes unterliegen der Beschwerde an die 
Regierung. Diese entscheidet endgültig. 

Art. 11 
1 Zuständige kantonale Behörde im Sinne der Bestimmungen des 
eidgenössischen Landwirtschaftsgesetzes ist die Regierung, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt. Entscheide der Regierung sind endgültig, 
sofern die Bestimmungen über das Meliorationswesen oder das 
übergeordnete Recht keine anderen Rechtsmittel vorsehen. 
2 Die vom Bund und Kanton unterstützten Meliorationen unterstehen wäh-
rend der Ausführung und nach der Vollendung der Aufsicht des zuständi-
gen kantonalen Amtes. Entscheide des Amtes können an das Departement 
und an die Regierung weitergezogen werden. Der Entscheid der 
Regierung ist endgültig. Vorbehalten bleiben andere Rechtsmittel nach 
dem übergeordneten Recht und den Bestimmungen über das 
Meliorationswesen. 

Art. 18 
Der Durchführungsbeschluss und die amtliche Anordnung können mittels 
Beschwerde direkt beim Verwaltungsgericht angefochten werden. Diese 
hat sich gegen die für die Durchführung verantwortliche Gemeinde oder 
im Falle der Anordnung durch die Regierung gegen den Kanton zu 
richten.  

Beitragswesen 
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Art. 36 
1 Der Eigentumserwerb erfolgt nach rechtskräftiger Neuzuteilung auf 
Antrag der Trägerschaft durch Regierungsbeschluss. Dieser ist endgültig 
und wird im kantonalen Amtsblatt publiziert.  

Art. 38 Abs. 1 Einleitungssatz 
1 Verfügungen sowie dazugehörige Planunterlagen und Verzeichnisse sind 
während einer Frist von 30 Tagen öffentlich aufzulegen, insbesondere: 

Art. 39 Abs. 1 
1 Gegen sämtliche Verfügungen können die Betroffenen während der 
Auflagefrist bzw. innert 30 Tagen seit Zustellung der Verfügung bei der 
Schätzungskommission eine mit einem Antrag und einer schriftlichen Be-
gründung versehene Einsprache erheben. Die Einsprache ist unverzüglich 
der erlassenen Behörde zur Vernehmlassung zuzustellen. Daraufhin führt 
die Schätzungskommission, allenfalls in Verbindung mit einem Augen-
schein, eine mündliche Verhandlung durch, an welcher die Parteien ihre 
Standpunkte nochmals darlegen können.  

Art. 43 
Sowohl die betroffenen Grundeigentümer wie auch die Träger des Unter-
nehmens können gegen die Entscheide der Schätzungskommission innert 
30 Tagen seit Zustellung beim Verwaltungsgericht Beschwerde erheben.  

Art. 44 Marginalie, Abs. 1 und 3 
1 Das Einsprache- und Beschwerdeverfahren nach Artikel 39 ff. findet 
keine Anwendung bei Einsprachen gegen das Grundeigentümerverzeich-
nis und das Auflageprojekt.  
3 Gegen den Einspracheentscheid ist die Beschwerde an das Verwaltungs-
gericht möglich. 

Art. 44quater Abs. 3 
3 Aufgehoben 

Art. 50bis Abs. 5 
5 Diese Entscheide können innert 30 Tagen beim Verwaltungsgericht mit 
Beschwerde angefochten werden.  

47. Kantonales Waldgesetz vom 25. Juni 1995 (BR 920.100) 

Art. 9 
Aufgehoben 

Beschwerde  

Ausschluss des 
Einsprache- und 
Beschwerde-
verfahrens 
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Art. 13 Abs. 3 
3 Aufgehoben 

Art. 14 Abs. 3 und 5 
3 Gegen das öffentlich aufzulegende Projekt kann während der Auflage-
frist von 30 Tagen schriftlich bei der Regierung Einsprache erhoben wer-
den. Die Projektauflage erfolgt in der betroffenen Gemeinde. 
5 Gegen die Projektgenehmigung kann innert 30 Tagen beim kantonalen 
Verwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden. 

Art. 27 Abs. 2 
2 Der Waldentwicklungsplan wird während 30 Tagen beim kantonalen 
Forstinspektorat und in den betroffenen Gemeinden zur Einsicht aufge-
legt. 

Art. 34 Abs. 4 
4 Aufgehoben 

Art. 51 
Aufgehoben 

48. Gesetz über die Förderung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung im Kanton Graubünden vom 11. Februar 
2004 (BR 932.100) 

Art. 20a 
Entscheide des Departements über Beiträge, auf die kein gesetzlicher 
Anspruch besteht, unterliegen der Beschwerde an die Regierung. Diese 
entscheidet endgültig. 

49. Gesetz über das Lotteriewesen vom 24. April 2006 (BR 
935.450) 

Art. 4 Abs. 2 
2 Entscheide des Departementes können mit Beschwerde an das Verwal-
tungsgericht weitergezogen werden. 

50. Gesetz über die Spielautomaten und Spielbetriebe vom 
21. Mai 2000 (BR 935.600) 

Art. 12 
Aufgehoben 

Beitragswesen 
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51. Gastwirtschaftsgesetz für den Kanton Graubünden vom 
7. Juni 1998 (BR 945.100) 

Art. 23 
Aufgehoben 

52. Gesetz über das Berg- und Schneesportwesen vom 
26. November 2000 (BR 947.100) 

Art. 9 Abs. 2 
2 Entscheide des Departementes können an die Regierung weitergezogen 
werden. Diese entscheidet endgültig. 

53. Gesetz über den sozialen Wohnungsbau und die Verbes-
serung der Wohnverhältnisse im Berggebiet vom 
10. März 1985 (BR 950.250) 

Art. 4 Abs. 2 
2 Über die Zusicherung von Kantonsbeiträgen im Sinne von Artikel 3 die-
ses Gesetzes entscheidet im Rahmen des jährlichen kantonalen Budgets 
die Regierung endgültig. 
 
 


